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Biber die niohtöffentlioke Sitzung den Landtages vom 29"Mai 1933 

*ormittags +9 Uhr. 

dbweeend ni nd die Abgeordneten: Büohel, Brunhart und Dr. Beok 

Regierungsvertreter Dr. Hoop 
Sohriftführer Gassner 

Daa Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

1. ' Ermaokti$ungsgesetz. 
Regierungeohiß erlLutert die dründe, die für die Sohaffumg eines aol- 

°1effi Gesetzes spreohen. Auf Grund dieses Gesetzes können die nöti- 

g@a Verordnungen erlassen werden. Bie und da ist es notwendig, raeoh 

eixzugreifen. Vor allem richte sich diese Masenagme gegen die Presse, 

die den nötigen Anstand nicht mehr wahre und Butstelluxgen, VerdtLch" 

tig ngex und Lügen verbreite. 

Die Abgeordneten mit Ausnahme Vogt sind alle der Aufßassung, dasa 

dieses Brmaobtigungegesetz ein Zeiterfordernis sei und sie sind 

siir dessen Annahme in öffentlichen Landtag* 

Z. Fremax-Lotterie. 

Regierungschef: Bekanntlich sit die Sache mit der Lotterie in ein 

engeres Stadium getreten. Nioht unschuldig an der Stellung»hme der 

Schweiz sind die gehLs. igen Schreibereix von aO dazuhaaaiie von 

Liechtenstein ausgegangen eind. Vor allem Dr. Beok hat in Schweizer 

Zeitungen über die Firma losgezogen, dass es in der Oetfentliohlee it 

unbedingt musste auffallea. Vor einiger Zeit hat das Polit. Departemext 

Uns mitgeteilt, daes ab 1. JUUnner 1934 das aohweiz. Lotteriegeaetz auch 

auf Liechtenstein anwendbar aei. Wir haben die Note bestätigt und 

erklkrt, dass diene Anwendung auf Liechtenstein derartige Folgen habe, 

dass wir ersu hex, in Verhandlungen eintreten zu können, tm hier auf 

friedlichen Wege eine Lösung zu finden. Ich habe auch den Nationalrat 

Dr, Guntli in St. Gallen ereuoht, er möchte mit Motta reden, wasfür Grün- 

de sie eigentlich gehabt hätten, dies zu verlangen und wie haben er- 

fahren, äass keine Zollgrenze mehr hier sei uM dass diese Lotterie 

Ohne weiters ihre Lose auf schweizerische Postämter bringen und 

dort veraemdex. Naohdem ich jetzt weine, wasfür eine rechtliche Begrün- 

dung sie habex, können wir unseren Standpunkt erst darlege, und im 

Verhandlungswege unsere Wunsche noch vorhringexoWir nehmen an, dass 

der Landtag den Standpunkt der Negierung vollkommen teikt, dass alles 
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nex'euoht wird, diese Anwendbarkeit auf Liechtenutein abzuhalten. 
Der Landtag billgt somit einstimmig diesen Standpunkt und ist 

der Auffaseung, dass das ä, usserete angesteexgt werden aoll, um dien 

ee8 Geeahjft zu halten. 

ý3. 
Einbiirgerungsgesetz. 

Regierungschef beriohtetdaas er einen Entwurf ausgearbeitet habe, 

der gegenüber den bisherigen Bestimmungen grosse Erschwernisse be- 

lahalteoVor allem eel im Gesetze enthaltex, daea der Bürgerrechts- 

Werber in der Hegel 3 jährigen Aufenthalt im Lande nachweisen müeee. 
Einre weitere Eraohwerung Set und das ist eigentlich das wioktigste, 
df88 das Bürgerrecht unter unter geweiseen 'edingungen aberkannt w 

*erden kann und zwar, wenn ma sich naehbrLglioh herauastellt, dass 

die in diesem Geometze aufgestellten jedingungen nicht erfüllt' sind 

oder wenn er en in betrügerischer Weise erlangt hat'sei en durch 

$8fäleahfe Leumundszeugnisse oder andere Dokumente. 

Einzelnen Abgeordneten erscheint diene dreijährige Aufnethaltefriat 

als zu lange 

Auf Anregung des Prd, aidenten beschliesst sodann der 'andtag naoh 
leerer Debatte, daes rn innkünftig jedes Einbürgerungsgeauoh auch 
den Landtag au panieren hat, damit dieser Stellung nehmen kaau. Es a 

8011 dies in das Einbürgerungsgesetz auggenomwen werden. 

4. Ausgabe fon Goldmünzen. 

Regierungschef weist darauf his, dass gegenwärtig die Bxobfrage nach 

Goldmüazex ganz gewaltig eei. Die 3parka. eee ht. tte solche Abxehmer von 

Goldedae in die Millionen gehen würde. Dieselbe wtre bereit, Gold aus- 

$uprägen. ßie könnte daduroh, dass sie für die Beschaffung des Goldes 

etwa Provision rechnet, groeee Summen golden verdienen. 

Präsident hält diesen Fall für unreal und empfiehlt, das Gesohhft, 

selbst zu machen. 

Nachdem die ganze Sache noch nicht genug abgeklärt und reif zu 

sein soheint, beantragt der lieg. Chef, nooh weiter mit Bern im Gegsnetan. 

de zu verhandeln. Der Landtag ist auf dem Standpuhkt, die Backe wei- 

t« an verfolgen, wenn die Schwein nichts dagegen hat. 

5. Benützung tea Landtagsanales für Gerichtsverhandlungen. 

Der Landtag vertritt einhellig die Aneicht, daas der Landtagssaal 

für die bevorstehenden Gerichtsverhandlungen loht zur Verfügung 

gestellt werden soll und dass sich diese Verhandlungen ohn weitere;, 

r im bisherigen ßeriohta+eaa]. e durchführen laidex. 
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